
 

 
 

HAUSORDNUNG 
 

Mit Hilfe dieser Hausordnung wollen wir unsere Schule zu einem Ort machen, 
in dem wir alle in Verantwortung, Toleranz, Höflichkeit, Respekt und in 

gegenseitiger Rücksichtnahme zusammenwirken und in dem eine 
Zusammenarbeit in guter Atmosphäre möglich wird. 

Allgemeines 
● Jede Schülerin/jeder Schüler ist für die Sauberkeit des Gebäudes sowie für 

die Erhaltung der Einrichtungsgegenstände und der Schulmöbel 
mitverantwortlich. 

● Ordnungsdienste kümmern sich um das Putzen der Tafel und die 
Sauberkeit im Klassenzimmer. Bücher können (auf eigenes Risiko) unter der 
Bank gelassen werden. Mäntel und Jacken werden an die Haken im Gang 
gehängt. Am Freitag werden alle Sportsachen, auch Schuhe, mit nach 
Hause genommen.  

● Die Wände dürfen nicht beklebt werden. 
● Ballspielen ist im gesamten Schulhaus untersagt. 
● Motorräder und Roller dürfen nur auf den für das MWG ausgewiesenen 

Parkplätzen abgestellt werden. 
● Für den gesamten Schulbereich – innen wie außen – gelten folgende 

Verbote: Rauchen, Energydrinks, Kaugummikauen. 
● Erscheinen zu Stundenbeginn Schüler/innen oder die Lehrkraft nicht, ist 

nach spätestens zehn Minuten das Sekretariat zu verständigen. 
 

Unterrichtsräume / Pausen / Aufenthaltsbereiche 
● Die Unterrichtsräume werden um 7.30 Uhr geöffnet. Schüler/innen, die 

vorher kommen, können sich in der Pausenhalle aufhalten.  
● Aus Sicherheitsgründen ist es nicht erlaubt, auf Treppen und Gängen, 

Mauern und Geländern im Schulhaus und auf dem Schulgelände zu sitzen. 
Im Innenbereich ist zudem das Sitzen auf dem Boden untersagt. 

● Alle Schüler/innen sollen spätestens um 7.55 Uhr in ihrem 
Unterrichtsraum sein und ihr Arbeitsmaterial bereithalten.  

● Während der 1. Pause verlassen die Schüler/innen der Klassen 5 bis 10 das 
Klassenzimmer.  

● In der 2. Pause dürfen die Schüler/innen im Klassenzimmer bleiben. 
 



 
 
● Die Pause findet in den beiden Höfen und in der Pausenhalle statt. Die 

Bücherei steht als Arbeitsbereich (Ort der Stille, iPad-frei) zur Verfügung. 
● Ein Aufenthalt im Schulkeller und im Gartenbereich des Klosters ist nicht 

erlaubt.  
● Nach Unterrichtsende müssen die Medienleiste ausgeschaltet und der 

Wasserhahn abgedreht werden. Die Stühle sind auf den Tisch zu stellen. 
● Jede Schülerin/jeder Schüler entsorgt ihren/seinen Abfall in die dafür 

vorgesehenen Behälter.  
● Das Schulgelände darf von Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 10 

in den Pausen nicht verlassen werden. Die Schüler/innen gehen am Ende 
der Pause rechtzeitig und zügig in ihre Klassenzimmer.  

● Die Schüler/innen der Klassen 5 bis 7 dürfen in der Mittagspause vor dem 
Nachmittagsunterricht das Schulgelände nicht verlassen. 

 

Mediennutzung 
● Die Nutzung von iPads in der Pause ist Schüler/innen der Klassen 5 bis 9 in 

den Pausen nicht gestattet.  
● Im Schulhaus sowie auf dem Schulgelände gilt grundsätzlich ein 

Handynutzungsverbot. Die Geräte müssen ausgeschaltet bzw. in den 
Flugmodus geschaltet werden. Von diesem Verbot kann in Ausnahmefällen 
auf Nachfrage bei einer Lehrkraft befreit werden. 

● Film- und Fotoaufnahmen auf dem Schulgelände sind nur in vom Direktorat 
genehmigten Ausnahmefällen erlaubt. 

 

Befreiungen und Krankmeldungen 
● Wer die Schule während der Unterrichtszeit verlässt, bittet im Sekretariat 

um Entlassung. Die unterschriebenen Entlassungsscheine werden bei 
Wiedererscheinen in der Klasse im Sekretariat (Briefkasten) abgegeben. 

● Wenn aus einem wichtigen Grund um eine Beurlaubung vom Unterricht 
ersucht wird, muss dies spätestens eine Woche vorher über das 
Elternportal beim Direktorat beantragt werden.  

● Im Krankheitsfall ist es erforderlich, dass das Sekretariat ab dem ersten 

Fehltag jeden Tag bis spätestens 7.50 Uhr über das Elternportal (in 

Ausnahmefällen telefonisch) informiert wird.  

● Die Schulleitung behält sich vor, eine Attestpflicht auszusprechen. 
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